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Nr. 04/2006 vom 13.04.2006 

AMTLICHER TEIL 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 

Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen werden durch Aushang an den 
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in Hafenlohr (Rathaus) und Windheim (Dorfstraße) veröffentlicht. 

  

Aus dem Gemeinderat 

a) Beratung der Entwurfsplanung zur Sanierung der Wasser- und Kanalleitung in der „Hafnerstraße“ in 
Hafenlohr 

Zu diesem Beratungspunkt teilte Bürgermeister Ritter dem Gemeinderat mit, dass sich aufgrund 
durchgeführter Vermessungsarbeiten in der „Hafnerstraße“, die bestehende Wasserleitung mit der 
Kanalleitung mehrfach kreuzt. Dies erfordert nun auch eine Neuverlegung der ca. 45 Jahre alten 
Wasserleitung. Dies wiederum hat die Errichtung einer Notversorgung während der Bauphase zur Folge. 
Vorher sind jedoch Absperrschieber einzubauen, um die Wasserversorgung nicht weiträumig absperren zu 
müssen. 

Die voraussichtlichen Kosten für den Kanalbau wurden vom Ing. Büro Köhl aus Marktheidenfeld mit 
insgesamt 242.000,-- Euro und für den Wasserleitungsumbau mit 181.000,-- Euro errechnet. 

b) Beratung der Entwurfsplanung zum Ausbau der „Hafnerstraße“ mit teilweisen Ausbau der 
„Spessartstraße“ in Hafenlohr 

Vom Ing. Büro Köhl aus Marktheidenfeld wurden zum Ausbau der „Hafnerstraße“ mit einem teilweisen 
Ausbau der „Spessartstraße“ Entwurfsplanungen zur Beratung vorgelegt. Die Variante 1 beinhaltet eine 
asphaltierte Fahrbahn, gepflasterte Gehwege und Parkplätze mit Rasenfugenpflaster mit voraussichtlichen 
Kosten von 310.000,-- Euro. Variante 2 beinhaltet eine asphaltierte Fahrbahn mit beidseitigen gepflasterten 
Gehwegen und einen veranschlagten Kostenaufwand von 307.000,-- Euro. Bei der Variante 3 ist alles 
asphaltiert und soll 296.000,-- Euro kosten. Bürgermeister Ritter wurde vom Gemeinderat beauftragt, die 
Entwurfsplanungen mit den Anliegern zu besprechen. Ferner wird er die Anlieger über die Kostenbeteiligung 
nach der gültigen Satzung aufklären. 

c) Ermittlung des Bedarfs für die Kindergärten 

Die Arbeitsgruppe Kindergarten hatte sich in zwei Sitzungen mit der Planung des Bedarfes und den 
Ergebnissen der Umfrage der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld vom Dezember 2005 eingehend 
beschäftigt. Am 22.3.2006 hat die Verwaltungsgemeinschaft die neuesten Zahlen vorgelegt. Danach besteht 
für Hafenlohr und Windheim ab dem Kindergartenjahr 2006/2007 folgender Bedarf: 

 Kinder von 3 bis 6 Jahren: 48 

 Kinder von 2 bis 3 Jahren: 11 
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 Kinder von 0 bis 2 Jahren: 26 

Zwischenzeitlich liegen von Hafenlohrer Eltern für das neue Kindergartenjahr 31 Anmeldungen und 
Buchungswünsche vor. Vom Elisabethenverein wurden zum 1.9.2006 10 Kinder der Altersgruppe 3 bis 6 
Jahre der Gemeinde mitgeteilt. Aufgrund dieser Zahlen wurde festgestellt, dass die bisherigen drei 
Kindergartengruppen mit zur Zeit 76 Kindern nicht mehr benötigt werden. Der Gemeinderat fasste deshalb 
einstimmig den Beschluß, den Bedarf ab 1.9.2006 auf 50 Regelplätzen festzusetzen. 

d) Antrag des Elisabethenvereins Windheim auf Anerkennung nach Art. 24 BayKiBiG 

Zu Beginn der Beratung wurde vom Gemeinderat festgestellt, dass künftig nur noch max. 50 Kinder zwischen 
3 und 6 Jahre Kindergartenplätze beanspruchen werden. Für diesen Bedarf kann die Gemeinde mit zwei 
Gruppen auskommen, um die gewünschten Ziele des neuen Kindergartengesetzes zu erfüllen. Weiterhin 
wurde vom Gemeinderat festgestellt, dass über den Antrag des Elisabethenvereins vom Dezember 2005 in 
mehreren Sitzungen beraten wurde. Ferner hat sich die Arbeitsgruppe Kindergarten in zwei Sitzungen mit 
den Antrag eingehend befasst. Bei der letzten Arbeitsgruppensitzung am 7.3.2006 wurde der 
Elisabethenverein gebeten zu ermitteln, 

a. was die Anerkennung des Kindergartens Windheim als Landkindergarten kosten und welche Kosten 
dadurch der Gemeinde entstehen würden; 

b. wie diese Kosten und die sonstigen Kosten durch den Verein finanziert werden; erwartet wird die 
Vorlage des Haushaltsplanes. 

c. welche Buchungszeiten liegen vor; 
d. wie sehen die Anstellungsschlüssel bei beiden Tageseinrichtungen aus; 
e. ist der Abschluß eines Defizitvertrages zu Gunsten des Landkindergartens erforderlich und kann 

sich die Gemeinde aufgrund der hohe Verschuldung einen solchen Vertrag leisten; 

Diese Fragen wurden teilweise durch einen erneuten Antrag des Elisabethenvereins vom 19.3.2006 
beantwortet. Nach diesem Schreiben müssten für den Landkindergarten mit voraussichtlich 11 Kindern ein 
Gesamtbetrag von ca. 72.000,-- Euro aufgebracht werden. Gefördert würde eine solche Einrichtung vom 
Steuerzahler mit einem Gesamtbetrag von 67.646,48 Euro. Davon müsste die Gemeinde 33.823,24 Euro 
übernehmen. Der Personalkostenzuschuss der Gemeinde für 27 Kinder im Kindergartenjahr 2005/2006 wird 
dagegen voraussichtlich nur ca. 32.000,-- Euro betragen. 

In Anbetracht der hohen Personalkosten, der jährlich zurückgehenden Kinderzahlen in Hafenlohr und 
Windheim sowie der angespannten Finanzlage, hat der Gemeinderat mehrheitlich den Antrag des 
Elisabethenvereins abgelehnt. Der Gemeinderat will eine zukunftsorientierte und vor allen Dingen bezahlbare 
Lösung mit zwei Gruppen und evtl. einer neuen Kinderkrippe. 

f) Beratung der Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Hafenlohr 

Beraten wurde vom Gemeinderat der Satzungsentwurf für die Kindertageseinrichtungen. Folgende 
Änderungen sollen vorgenommen werden: 

 § 1 Sollte der Elisabethenverein den Kindergartenbetrieb einstellen ist der Absatz um den Standort – 
Anwesen, Windheim, Schulstraße 5 – zu ergänzen. Gestrichen wurde der § 10 Abs. 3. Bei der 
nächsten Sitzung soll der Satzungsentwurf beschlossen werden. 

 g) Beratung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen  

Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld wurde beauftragt, bis zur nächsten Sitzung eine neue 
Gebührenkalkulation mit den Kindern von Windheim durchzuführen. 

h) Antrag des RV Viktoria Wombach auf Nutzung einer Wegstrecke zur Durchführung des „Keiler-
Bike-Marathons“ 

Zugestimmt hat der Gemeinderat dem Antrag des RV 1925 e.V. Viktoria Wombach auf Nutzung einer 
Wegstrecke zur Durchführung des „Keiler-Bike-Marathons“. Mit dem Verein ist eine Nutzungsvereinbarung 
auszufertigen.  

i) Auftragsvergabe 



Den Auftrag zur Lieferung von zwei Kontrollschächten für die Kanalleitung an der Steige in Hafenlohr erhielt 
die Fa. Gebhardt aus Marktheidenfeld.  

  

Vollzug der Wassergesetze 

Änderung der Verordnung des Landratsamtes Main-Spessart über die Festsetzung eines Wasserschutzge-
bietes für die öffentliche Wasserversorgung des Zweckverbandes der „Marktheidenfelder Gruppe“ in den 
Gemarkungen Bischbrunn, Oberndorf, Bischbrunn-Forst, Windheim-Park, Windheim und Hafenlohr vom 
27.01.1975 

- Um Kenntnisnahme der dem Amtsblatt beigefügten Anlage wird gebeten - 

  

Fälligkeit der Verbrauchsgebührenabrechnung 

Die Abrechnung für die Wasser- und Kanalgebühren war am 27.03.2006 zur Zahlung fällig. Sofern der 
Verwaltungsgemeinschaft ein Abbuchungsauftrag vorlag, wurde der fällige Betrag zum Fälligkeitstermin 
durch Lastschrift eingezogen.  

Für Abnehmer, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, möchten wir nochmals darauf hinweisen, daß 
künftig keine Abschlagsbescheide und somit keine separaten Zahlungsaufforderungen mit Zahlschein von 
der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld ausgestellt werden. 

Der Gebührenbescheid über die Wasser- und Kanalgebühren gilt ab sofort für das komplette 
Abrechnungsjahr, soweit er nicht durch einen neuen Bescheid ersetzt wird.  

Auf die Fälligkeit des Abschlags wird im Mitteilungsblatt der Gemeinde hingewiesen.  

Um Mahngebühren und Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlung zu umgehen, möchten wir Sie bitten, 
am Abbuchungsverfahren teilzunehmen. 

Konten der Gemeinde Hafenlohr: 

 Raiffeisenbank Marktheidenfeld: BLZ 790 651 60 Kto. 6 955, 

 Sparkasse Mainfranken Würzburg: BLZ 790 500 00 Kto. 240 161 000 

  

Bauamtsprechtag 

Der nächste Sprechtag des Bauamtes des Landratsamtes Main-Spessart findet am Mittwoch, dem 
19.04.2006 von 09.00 - 12.00 Uhr in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21, statt. 

  

Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung Unterfranken 

Der nächste Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung Unterfranken Würzburg findet am Donnerstag, 
dem 27.04.2006 von 8.30 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 15.30 Uhr in der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21, 97828 Marktheidenfeld (1. Stock, Anbau) statt. Eine telefonische 
Voranmeldung zu dieser Beratung ist in jedem Fall erforderlich unter Ruf-Nr. 09391/6007-23.  Sollen 
Auskünfte für einen Dritten eingeholt werden, ist eine entsprechende Vollmacht vorzulegen. Bei diesen 
Sprechtagen können auch Versicherungsverläufe bzw. Rentenauskünfte aus Konten der Deutschen 
Rentenversicherung des Bundes erteilt werden. 

  



Verwendung von Trinkwasserschläuchen 

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Trinkwassereinsatz z.B. bei Notversorgungen, 
Überbrückungsmaßnahmen, Rohrleitungserneuerungen aber auch bei Veranstaltungen generell nur 
Trinkwasserschläuche zu verwenden sind, die den Vorschriften der Trinkwasserversorgung entsprechen. 
Danach müssen diese Schläuche eine DVGW-Zulassung haben und den anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben drohen Beanstandungen und Einstellung des 
Netzbetriebes durch das Gesundheitsamt. Der jeweilige Veranstalter hat für eine Desinfektion der Leitungen 
zu sorgen. Weiter müssen die Anschlüsse gesichert sein und geschützt verlegt werden. Um Beachtung wird 
gebeten. 

  

Probealarm 

Der nächste Probealarm der Sirenen wird am Samstag, 06.05.2006 von der Polizeiinspektion 
Marktheidenfeld ausgelöst. 

  

Aus dem Fundamt 

Gefunden wurden 

 2 Schlüssel mit Anhänger u. Band 

 1 MP3-Player 

 1 Damenarmbanduhr 

Die Fundsachen können während der üblichen Amtsstunden abgeholt werden. 

  

Nächstes Amts- und Mitteilungsblatt 

Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Hafenlohr erscheint voraussichtlich in der 19. 
Kalenderwoche 2006. Gewünschte Veröffentlichungen sind bis spätestens 05.05.2006 bei der Gemeinde 
oder der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Zimmer 10, Frau Pfaff, E-Mail: 
Amtsblatt.Hafenlohr@VGem-Marktheidenfeld.de abzugeben. 

  

GEMEINDE HAFENLOHR 
 

 

R i t t e r 
1. Bürgermeister  
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